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TOP 16:

Gesetz zu dem Protokoll vom 17. März 2014 zur Änderung des 
Abkommens vom 30. März 2010 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen

Drucksache: 483/15

Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland soll hinsichtlich der 
Besteuerung von Unternehmensgewinnen die Aktualisierungen des OECD-
Musterabkommens 2010 nachvollziehen. Es sollen die international entwickelten 
Leitsätze zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf die 
grenzüberschreitende Aufteilung der Gewinne zwischen einer Betriebsstätte und 
dem Unternehmen, zu dem sie gehört, angewandt werden. Zudem soll die 
Zuordnung des Besteuerungsrechts für sogenannte Ortskräfte neu geregelt werden, 
um die Besteuerung der Einkünfte in einem der Vertragsstaaten sicherzustellen.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2015 das Gesetz ohne 
Änderungen angenommen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz zuzustimmen.
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